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1.

Satz ung 

über die Abwasserbeseitigung und den Anschluss 
an die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlagen 

der Samtgemeinde Elm-Asse 

(Abwasserbeseitigungssatzung) 

Aufgrund der §§ 10, 13, 58 und 98 des Nds. Kommunalverfas
sungsgesetzes (NKom VG) in der Fassung vom 17.12.20 I 0 (Nds. 
GVBI S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
02.03.2017 (Nds. GVB I S. 48), i. V. m. den §§ 95 und 96 des Nds. 
Wassergesetzes (NWG) in der Fassung vom 19.02.20 10 (Nds. 
GVB I S. 64), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
12. 11.20 15 (Nds. GVBI 307) i. V. m. den §§ 54 ff Wasserhaus
haltsgesetz (WHG) in der Fassung vom 31.07.2009 (BGBI 1 S. 
2585), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
18.07.20 17 (BGBI I S. 2771), hat der Rat der Samtgemeinde Elm
Asse in seiner Sitzung am 27.09.20 18 fo lgende Satzung beschlos
sen: 

I. Allgemeine Bestimmungen 

§ I 

Allgemeines 

1.) Die Samtgemeinde Elm-Asse - nachfolgend Samtgemein
de genannt - betrei bt nach Maßgabe dieser Satzung zur 
Beseitigung des in ihrem Entsorgungsgebiet anfallenden 
Abwassers (Schmutzwasser, Niederschlagswasser, sonsti
gen Abwasser) 

a) eine zentrale öffentliche Schmutzwasserbeseiti
gungsanlage in der Stadt Schöppenstedt sowie in den 
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Gemeinden Dah lum, Kneitlingen, Uehrde, Vahlberg 
und Winnigstedt; 

b) eine zentrale öffentliche Schmutzwasserbeseiti
gungsanlage in den Gemeinden Denkte, Hedeper, 
Kissenbrück, Remlingen-Semmenstedt, Roklum und 
Wittmar; 

c) eine zentrale öffentliche N iederschlagswasserbesei
tigungsan lage in der Stadt Schöppenstedt sowie in 
den Gemeinden Dahlum, Kneitlingen, Uehrde, 
Vahlberg und Winnigstedt; 

d) eine zentrale öffentl iche Niederschlagswasserbeseiti
gungsanlage in den Gemeinden Denkte, Hedeper, 
Kissenbrück, Remlingen-Semmenstedt, Roklum und 
Wittrnar; 

e) eine dezentrale Schmutzwasserbeseitigungsanlage zur 
Beseitigung des Fäkalschlamms aus Klei'lkJäranlagen 

f) eine dezentrale Schmutzwasserbeseitigungsanlage 
zur Beseitigung des Abwassers aus abflusslosen 
Gruben 

als jeweils rechtl ich selbständige öffentliche Einrichtung 
(öffentl iche Abwasseranlagen). 

2.) Die Abwasserbeseitigung erfolgt mittels zentraler Kanali
sations- und Abwasserbehandlungsanlagen im Trenn
und Mischverfahren (zentrale Abwasseranlagen) oder 
mittels Einrichtungen und Vorkehrungen zur Abfi.,hr und 
Behandlung von Abwasser einschließlich Fäkalschlamm 
(dezentrale Abwasseranlagen). 

3.) Zur Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung in 
den Einrichtungen gem. § 1 Abs. I Buchst. a und c be-
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dient sich die Samtgemeinde der Abwasserentsorgung 
Schöppenstedt GmbH. 

4.) Art, Lage und Umfang der öffentlichen Abwasseranlagen 
sowie den Zeitpunkt ihrer Herstellung, Anschaffung, Er
weiterung, Verbesserung, Erneuerung und Unterhal tung 
bestimmt die Samtgemeinde im Rahmen der ihr oblie
genden Abwasserbeseitigungspfl icht. 

§ 2 

Begriffsbestimmungen 

I .) Die Abwasserbeseitigung im Sinne dieser Satzung um
fasst das Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Ver
sickern, Verregnen und Verrieseln von Abwasser sowie 
die Bese itigung des in Hauskläranlagen anfallenden Fä
kalsch lamms und des in abflusslosen Gruben gesammel
ten Abwassers. 

2.) Abwasser im Sinne dieser Satzung ist Schmutz- und Nie
derschlagswasser. 

Schmutzwasser ist 

a) das durch häus lichen Gebrauch verunreinigte Wasser 
(häusliches Abwasser) 

b) das durch gewerbliche, industriellen, landwilt schaft
lichen oder sonstigen Gebrauch verunreinigte oder 
sonst in seinen Eigenschaften veränderte Wasser 
(nicht häusliches Abwasser). Ausgenommen ist das 
durch landwirtschaftlichen Gebrauch entstandene 
Abwasser, das dazu bestimmt ist, auf landwirtschaft
lich, forstwirtschaftlieh oder gärtnerisch genutzte Bö
den aufgebracht zu werden. 

Niederschlagswasser ist das aufgrund von N ieder
schlägen aus dem Bereich von bebauten, überdachten 
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und befestigten Flächen gesammelt abfließende Was
ser. 

Als Abwasser gi lt auch jedes sonstige in die Kanali
sation eingeleitete Wasser. 

3.) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das 
Grundstück im bürgerlich-rechtlichen Sinne. 

4.) Grundstücksentwässerungsanlagen sind all e Einrichtun
gen zur Abwasserbeseitigung, soweit sie nicht Bestandteil 
einer öffentlichen Abwasseran lage sind. 

5.) Die zentralen öffentlichen Schmutzwasseranlagen enden 
hinter dem Revisionsschacht auf dem zu entwässernden 
Grundstück. Erfolgt die Schmutzwasserbeseitigung im 
Drucksystem, endet die zentrale öffentliche Schmutzwas
seranlage hinter dem Pumpen schacht bzw. hinter der 
elektrischen Steuerungsanlage fur die Pumpe auf dem zu 
entwässernden Grundstück. Erhält beim Druckentwässe
rungssystem ein Grundstück keinen eigenen Pum
penschacht (§ 9 Ziff. 1 S. 2), so endet die zentrale öffent
liche Schmutzwasseranlage mit dem Anschlussstutzen an 
der Grenze dieses Grundstücks . 

Die zentralen öffentl ichen Niedersch lagswasseranlagen en
den an der Grenze des zu entwässernden Grundstücks (bei 
der Einrichtung gemäß § I Abs. I Buchstabe c) bzw. einen 
Meter auf dem zu entwässernden Grundstück (bei der Ein
richtung gemäß § I Abs. I Buchstabe d). 

6.) Zu den zentralen öffentlichen Abwasseranlagen gehören 
das gesamte jeweil ige öffentliche Entwässerungsnetz ein
schließlich aller technischen Einrichtungen wie 

a) Leitungsnetz mit getrennten Leitungen fur Schmutz
und Niedersch lagswasser (Trennverfahren), und ge-
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meinsame Leitungen fur Schmutz- und Nieder
schlagswasser (Mischverfahren), die Druckentwässe
rungsanlagen und Druckrohrlei tungen, die An
schlusskanäle (Grundstücksanschlüsse), Reinigungs
und Revi sionsschächte, öffentliche Pumpstationen 
und Rückhaltebecken u. a. Speicheranlagen , 

b) alle Einrichtungen zur Behandlung des Abwassers 
wie z.B. die Klärwerke und ähn I iche Anlagen, die im 
Eigentum der Samtgemeinde stehen, und ferner die 
von Dritten hergestellten und unterhaltenen An lagen, 
deren sich die Samtgemeinde bedient; 

c) offene und verrohrte Gräben und Wasserl äufe, so
weit sie von der Samtgemeinde entsprechend ihrer 
jewei ligen Zweckbestimmung und im Einklang mit 
den Vorschriften des Wasserrechtes zur öffentlichen 
Abwasserbeseitigung benutzt werden. 

7.) Zur dezentralen öffentlichen Abwasseranl age gehören alle 
Vorkehrungen und Einrichtungen rur Abfuhr und Behand
lung von Abwassei aus abflusslosen Gruben und aus 
Kleinkläranlagen einschließlich Fäkalschlamm außerhalb 
des zu entwässernden Grundstücks. 

8.) Soweit sich Vorschriften dieser Satzung auf den Grund
stückseigentümer beziehen, gelten die Regelungen ent
sprechend auch rur Erbbauberechtigte und so lche Perso
nen, die die tatsächliche Gewalt über eine bauliche Anla
ge oder ein Grundstück ausüben. 

§3 

Anschlusszwang 

I .) Jeder Grundstückse igentümer ist verpflichtet, sein Grund
stück nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen an eine 
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öffentliche Abwasseranlage anzuschließen, sobald auf 
seinem Grundstück Abwasser auf Dauer anfallt. 

2.) Dauernder Anfall von Abwasser ist anzunehmen, sobald 
das Grundstück mit Gebäuden rur den dauernden oder vo
rübergehenden Aufenthalt von Menschen oder rur ge
werbliche oder industrielle Zwecke bebaut ist oder mit der 
Bebauung des Grundstücks begonnen wurde und/oder das 
Grundstück derart befestigt worden ist, dass Nieder
sch lagswasser als Abwasser anfällt. 

3.) Die Verpflichtung nach Abs. 1 richtet sich auf den An
schluss an eine zentrale Abwasseranlage, soweit die öf
fentlichen Kanalisationsanlagen rur das Grundstück be
triebsbereit vorhanden sind, sonst auf Anschluss des 
Grundstücks an eine dezentrale Abwasseranlage. 

4.) Besteht ein Anschluss an eine dezentrale Abwasseranlage, 
kann die Samtgemeinde den Anschluss an die zentrale 
Abwasseranlage verlangen, sobald die Voraussetzungen 
des Abs. 3 nachträglich eintreten und § 96 Abs. 6 Satz 4 
NWG dem nicht entgegensteht. Der Grundstückseigentü
mer erhält eine entsprechende Mitte ilung mit der Auffor
derung zum Anschluss seines Grundstücks an die zentrale 
Abwasseranlage. Der Anschluss ist innerhalb von drei 
Monaten nach Zugang der Aufforderung vorzunehmen. 

5.) Werden an einer Erschließungsstraße, in die später Ent
wässerungskanäle eingebaut werden so llen, Neubauten er
richtet, so sind auf Verlangen der Samtgemeinde alle Ein
richtungen fLir den künftigen Anschluss an die zentrale 
Abwasseranlage vorzubereiten. 

§ 4 

Benutzungszwang 
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Wenn und soweit ein Grundstück an eine öffentliche Abwas
seranlage angeschlossen ist, ist der Grundstückseigentümer 
verpflichtet, alles anfallende Abwasser - sofern nicht eine Ein
leitungsbeschränkung nach dieser Satzung gilt - einer öffentli
chen Abwasseranlage ZlIzufLihren. 

§ 5 

Ausnahme und Befreiung vom An
schluss- und Benutzungszwang 

1.) Ist ein gesammeltes Fortleiten von Niederschlagswasser 
zur Verhütung von Beeinträchtigungen des Wohls der 
Allgemeinheit nicht erforderlich, so kann die Samtge
meinde räumlich abgegrenzte Teile des Entsorgungsge
bietes oder einzelne Grundstücke vom Anschluss- und 
Benutzungszwang ausnehmen. Eine solche Ausnahmeent
scheidung ist den betroffenen Grundstückseigentümern 
mitzuteilen. Mit der Bekanntgabe der Entscheidung sind 
die betroffenen Grundstückseigentümer an Stelle der 
Samtgemeinde zur Beseitigung des Niedersch lagswassers 
verpflichtet (§ 96 Abs. 3 N\VG). 

2.) Auf Antrag des Grundstückseigentümers wird im Einzel
fall fur an eine öffentliche zentrale Niederschlagswasser
beseitigungsanlage angeschlossene oder anzuschließende 
Grundstücke ganz oder teilweise Befreiung vom An
schluss- und/oder Benutzungszwang der öffentlichen 
zentralen Niederschlagswasserbeseitigungsanlage erteilt, 
wenn in dem Antrag nachgewiesen wird, dass ein gesam
meltes Fortleiten des Niederschlagswassers von dem be
treffenden Grundstück zur Verhütung von Beeinträchti
gungen des Wohl der Allgemeinheit nicht erforderlich 
und auf andere Weise schadlos und ohne Beeinträchti 
gung von Rechten Dritter möglich ist. Der Antrag ist 
schriftlich unter Angabe der Gründe bei der Samtgemein
de einzureichen. Dem Antrag sind geeignete Unterlagen 
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wie Bodengutachten über die Versickerungsfahigkeit des 
Untergrundes des betreffenden Grundstückes als Nach
weis gemäß Satz I beizufugen. Bei Bedarf kann die 
Samtgemeinde Unterlagen nachfordern. Im Übrigen gilt § 
7 entsprechend. 

3.) Auf Antrag des Grundstückseigentümers kann ganz oder 
teilwei se Befreiung vom Benutzungszwang der öffentli
chen Niederschlagswasserbeseitigungsanlage ertei lt wer
den, wenn auf dem jeweiligen Grundstück anfallendes 
Niedersch lagswasser fur den Betrieb von Brauchwasser
anlagen auf dern Gr'undstück genutzt werden soll. Der An
trag ist schriftlich unter Angabe der Gründe bei der Samt
gemeinde einzureichen. Die Samtgemeinde kann bei Be
darf Unterlagen nachfordern. § 7 gilt entsprechend. 

4.) Bei der zentralen Abwasseranlage (Schmutzwasser) kann 
die Befreiung vom Abschluss- und Benutzungszwang auf 
Antrag gewährt werden, wenn der Anschluß des Grund
stücks für den Grundstückseigentümer unter Berücksich
tigung der Erfordernisse des Gemeinwohls unzumutbar 
ist. Der Antrag ist ilmerhalb eines Monats nach Aufforde
rung zum Anschluss bei der Samtgemeinde zu stellen. 

Wird die Befreiung ausgesprochen, besteht fur das 
Grundstück hinsichtlich der Schmutzwasserbeseitigung 
die Verpflichtung zum Anschluss und zur Benutzung ei
ner dezentralen Abwasseranlage. 

5.) Die Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang 
kann unter dem Vorbehalt des Widerrufs oder auf eine 
bestimmte Zeit ausgesprochen werden. 

§6 

Entwässerungsgenehmigung 
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I.) Die Samtgemeinde erteilt nach den Bestimmungen dieser 
Satzung eine Genelunigung zum Anschluss an die jewei
lige öffentliche Abwasseranlage und deren Benutzung 
(Entwässerungsgenehmigung). Änderungen der Grund
stücksentwässerungsanlage, der der Entwässerungsge
nehmigung zugrunde liegenden Abwasserverhältnisse o
der des Anschlusses an die jeweilige Abwasseranlage be
dürfen ebenfalls einer Entwässerungsgenehmigung. 

2.) Entwässerungsgenehmigungen si nd vom Grundstücksei
gentümer schriftlich zu beantragen (Entwässerungsan
trag). 

3.) Die Samtgemeinde entscheidet, ob und in welcher Weise 
das 
Grundstück anzuschließen ist. Sie kann Untersuchungen 
der Abwasserbeschaffenheit sowie Begutachtungen der 
Grundstücksentwässerungsanlagen durch Sachverständige 
verlangen, sofern das zur Entscheidung über den Entwäs
serungsantrag erforderlich erscheint. Die Kosten hat der 
Grundstückseigentümer zu tragen. 

4.) Die Genehmigung wird ungeachtet privater Rechte erteilt 
und lässt diese unberührt. Sie gilt auch für und gegen die 
Rechtsnachfolger des Grundstückse igentümers. Sie ersetzt 
nicht Erlaubnisse und Genehmigungen, die für den Bau 
oder Betrieb der der Grundstücksentwässerungsanlage 
nach anderen Rechtsvorschriften erforderlich sein sollten . 

S.) Die Samtgemeinde kann - abweichend von den Einlei
tungsbedingungen dieser Satzung - die Genehmigung un
ter Bedingungen und Auflagen sowie unter dem Vorbe
halt des Widerrufs oder der nachträgl ichen Einschränkung 
oder Änderung ertei len. 

6.) Die Samtgemeinde kann dem Grundstückseigentümer die 
Selbstüberwachung seiner Grundstücksentwässerungsan
lage sowie die Verpflichtung zur Vorlage der Untersu-
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chungsergebnisse auferlegen. Sie kann ferner anordnen, 
dass der Grundstückseigentümer eine regelmäßige Über
wachung durch die Samtgemeinde zu dulden und die 
dadurch gedingten Kosten zu erstatten hat. 

7.) Vor der Erteilung der Entwässerungsgenehmigung darf 
mit der Herstellung oder der Änderung der Grundstück
sentwässerungsanlage nur begonnen werden, wenn und 
soweit die Samtgemeinde ihr Einverständnis erteilt hat. 

8.) Die Genehmigung erlischt, wenn innerhalb von drei Jah
ren nach ihrer Erteilung mit der Herstellung oder Ände
rung der Grundstücksentwässerungsanlage nicht begon
nen oder wenn die Ausführung drei Jahre unterbrochen 
worden ist. Die Frist kann auf Antrag um jewei I s höchs
tens drei Jahre verlängert werden. 

§7 

Entwässerungsantrag 

! .) Der Entwässerungsantrag ist bei der Samtgemeinde mit 
dem Antrag auf Baug;enehmigung oder der Bauanzeige ein
zureichen, wenn die Entwässerungsgenehmigung wegen ei
nes genehmigungspflichtigen Bauvorhabens erforderl ich 
wird. In den Fällen des § 3 Abs. 4 ist der Entwässerungsan
trag spätestens einen Monat nach der Aufforderung zum 
Anschluss vorzulegen. Bei allen anderen Vorhaben ist der 
Antrag einen Monat vor deren geplanten Beginn einzu
reichen. 

Bei genehmi gungsfreien Bauvorhaben ist der Entwässe
rungsantrag mit dem Antrag auf Bestätigung der Gemeinde, 
dass die Erschließung; gesichert ist, vorzulegen. 

2.) Der Antrag für den Anschluß an eine zentral e Abwasseran
lage hat zu enthalten: 
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a) Erläuterungsbericht mit 

einer Besclu'ei bung des Vorhabens und seiner N ut
zung 

Angabe über die Größe und Befestigungsart der 
Grundstücks:f1ächen. 

b) Eine Beschreibung des gewerblichen Betriebes, dessen 
Abwasser eingeleitet werden soll, nach Ati und Umfang 
der Produktion und der Anzahl der Beschäftigten sowie 
des voraussicht! ich anfal l enden Abwassers nach Men
ge und Beschaffenheit 

c) Bei Grundstücksentwässerungsanlagen mit Vorbehand
lungsanlagen Angaben über 

Menge und Beschaffenheit des Abwassers 

- Funktionsbeschreibung der Vorbehandlungsanlage 

- Behandlung und Verbleib vün anfa 1 lenden Rück
ständen (z.B. Schlämme, Feststoffe, Leichtstoffe) 

- AnfallsteIle des Abwassers im Betrieb. 

d) Einen mit Nordpfeil versehenen Lageplan des anzu
schließenden Grundstückes im Maßstab nicht kleiner 
als I :500 mit folgenden Angaben: 

- Straße und Hausnummer 

- Gebäude und befestigte Flächen 

- Grundstücks-· und Eigentumsgrenzen 

- Lage der Haupt- und Anschlusskanäle 
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- Gewässer, soweit vorhanden oder gep I ant 

- in der Nähe der Abwasserleitungen vorhandener 
Baumstand. 

e) Einen Schnittplan im Maßstab 1: 100 durch die Fall
und Entl üftungsrohre des Gebäudes mit den Entwässe
rungsprojekten. 

Einen Längsschnitt durch die Grundleitung und die 
Revisionsschächte mit Angaben der Höhenmaße des 
Grundstücks und der Soh I enhöhe im Verhä I tnis zur 
Straße, bezogen aufNN. 

f) Grundrisse des Ke ll ers und der Geschosse im Maß
stab I: 100 soweit dies zur Darstel I ung der Grund
stücksentwässerungsanlagen erforderl ich ist. Die 
Grundrisse müssen insbesondere die Bestimmung der 
einze I nen Räume und sämtliche in Frage kommenden 
E inläufe sowie. die Ableitung unter Angabe der 
I ichten Weite und des Materials erkennen lassen, fer-
np[' Ai". -,:::;'n tl ii ftllnn rlpr T ".itl1nQen und d',e Lo:.crp. phMo:. i_ 

. ......... , .... "-'.H . ...... U · ... ·ö .......... ......... . ~ ... ' 0 . ....0' .... .... ~ ..... . 

ger Absperrschieber, Rückstauverschlüsse oder Hebe
an lage . 

3.) Der Antrag fur den Anschluss an die dezentrale Abwasser
anlage hat zu enthalten: 

a) Angaben über Art und Bemessung der Grundstück
sentwässerungsanlage, 

b) Nachweis der wasserbehördlichen Einleitungserlaub
nis für die Grundstücksentwässerungsanlage, 

c) einen mit Nordpfeil versehenen Lageplan des anzu
schließen-den Grundstücks im Maßstab nicht kleiner 
als 1 :500 mit fo lgenden Angaben: 
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Straße und Hausnummer 

vorhandene und geplante bauliche Anlagen auf 
dem Grundstück 

Lage der Kleinkläranlage bzw. Sammelgrube 

Lage der Entwässerungsleitungen außerhalb des 
Gebäudes mit Schächten 

Anfahr- und Entleerungsmögl ichkeit für das Ent
sorgungsfahrzeug. 

4.) Schmutzwasserleitungen sind mit ausgezogenen, Nieder
schlagswasserleitungen mit gestrichelten Linien und 
Mischwasserleitungen strichpunktiert darzustellen. Später 
auszuführende Leitungen sind zu punktieren. Dabei sind 
vorhandene Anlagen schwarz, neue Anlagen rot und abzu
brechende Anlagen gelb kenntlich zu machen. 

Die fuf Prlifungsvermel'ke bestimmte grüne Farbe darf nicht 
verwendet werden. 

§ 8 

Allgemeine Einleitungsbedingungen 

1.) Wenn eine Einleitung der Genehmigung nach § 98 NWG 
bedarf, treten die in dieser Genehmigung bestimmten Werte 
an die Stelle der in dieser Satzung festgelegten Einleitungs
bedingungen. Eine aufgrund § 98 Abs. I NWG eliei lte Ein
leitungsgenehmigung ersetzt nicht die Entwässerungsge
nehmigung nach dieser Satzung. 

Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, eine Ausferti
gung der Genehmigung nach § 98 Abs. I NWG innerhalb 
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eines Monats nach Zugang der Samtgemeinde auszuhänd i
gen, soweit die Samtgemeinde nicht fiir die Ertei lung dieser 
Genehmigung zuständig ist. 

2.) Alle Abwässer dürfen nur über die Grundstücksentwässe
rungsanlage eingeleitet werden. 

3.) In den nach dem Trennverfahren entwässerten Gebieten 
darf Niederschlagswasser, Grund- oder Dränwasser sowie 
unbelastetes Kühlwasser nur in den Niederschlagswasser
kanai, Schmutzwasser nur in den Schmutzwasserkanal ein
geleitet werden. 

4.) Die Samtgemeinde ist berechtigt, jederzeit die Grundstück
sentwässerungsanlagen darauf zu überprüfen oder überprüfen 
zu lassen, ob die Einleitungsbedingungen nach dieser Satzung 
eingehalten werden. Sie kann zu diesem Zweck auch jederzeit 
Proben des Abwassers entnehmen und untersuchen oder Mess
geräte in den öffentlichen oder privaten Schächten, installieren. 
Soweit Schächte nicht vorhanden sind, ist die Samtgemeinde 
berechtigt die zur Messung erforderl ichen Einrichtungen ein
zubauen. Die Kosten fur diese Überwachungs maßnahmen hat 
der Grundstückseigentümer zu tragen. Der Grundstiickseigen
tümer ist verpflichtet, der Samtgemeinde die fur die Prüfung 
der Grundstücksentwässerungsanlage und des Abwassers er
forderlichen Auskünfte zu erteilen. 

5.) lst damit zu rechnen, dass das anfallende Schmutzwasser 
nicht den Anforderungen dieser Satzung entspricht, kann 
gefordert werden, dass geeignete Vorbehandlungsanlagen 
und/oder Rückhaltungsmaßnahmen zu erstellen sind. 

6.) Die Samtgemeinde kann eine Rückhaltung und/oder Vorbe
handlung des Niederschlagswassers auf dem Grundstück 
fordern, wenn die zulässige Einleitungsmenge überschritten 
wird und/oder das Niederschlagswasser nicht den Anforde
rungen dieser Satzung entspricht. Die zulässige Abfluss
menge bestimmt sich aus der Entwässerungsgenehmi gung 
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gemäß § 6 dieser Satzung bzw. auf die Grundstücks- und 
Abwasserverhältnisse zum Zeitpunkt der Genehmigung. 

7.) Werden von dem Grundstück Stoffe oder Abwässer im Sin
ne der Satzung unzulässiger Weise in eine öffentliche Ab
wasseran lage eingeleitet, ist die Samtgemeinde berechtigt, 
auf Kosten des Grundstückeigentümers die dadurch entste
henden Schäden in der öffentl ichen Abwasseran lage zu be
seitigen. 

8.) Entspricht ein Anschluss nicht mehr den jeweils geltenden 
Einleitungsbedingungen, sind der Grundstückseigentümer 
und ggf. der Abwassereinleiter verpflichtet, die Einleitung 
entsprechend auf ihre Kosten anzupassen. Die Samtge
meinde kann eine solche Anpassung verlangen und dafür 
eine angemessene Frist setzen. 

§9 

Besondere Einleitungsbedingungen 

1 . ) In die öffentlichen Abwasseranlagen dürfen keine Stoffe 
eingeleitet werden, die 

a. die Kanalisation verstopfen oder zu Ablagerungen füh
ren, 

b. giftige, übelriechende oder explosive Dämpfe oder Ga
se bi lden, 

c. Bau- und Werkstoffe der öffentlichen Abwasseranla
gen in stärkerem Maße angreifen sowie 

die Abwasserreinigung und/oder die Schlammbeseiti
gung erschweren oder 

d. die die öffentliche Sicherheit oder 
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e. das in den öffentlichen Abwasseranlagen tätige Perso
nal gefahrden 

Hierzu gehören insbesondere fol gende Stoffe: 

f. Schutt, Asche, Glas, Sand, Müll, Küchenabfalle, Tre
ber, Hefe, Borsten, Lederreste; 

g. Fasern, Kunststoffe, Textilien, grobes Papier u.ä. (diese 
Stoffe dürfen auch in zerkleinertem Zustand nicht ein
geleitet werden). 

h. Kunstharz, Lacke, Latexreste, Zement, Kalkhydrat, 
Gips, Mörtel, fl üssige und später erhärtende Abfalle 
sowie Bitumen und Teer und deren Emulsionen. 

I. Jauche, Gülle, Mist, Silagesickersaft, Blut, Molke und 
Futterreste aus der Tierhaltung; 

J. Ka Itreiniger und ähnliche Stoffe, die eh I orierte Koh
lenwasserstoffe enthalten oder die die Öl-I und Fett-
absch ",, ;rI ..... n "orh; ... r! o ..... · 

1J .... 'UUJlö " ... , U. UI\ .... ..... . H , 

k. Benzin, Heizö I, Schmieröl, tieri sche und pflanz I iche 
Öle und Fette einschließlich des durch diese Stoffe ver
unreinigten Waschwassers; 

I. Säuren und Laugen (zulässiger pH-Bereich 6,5-10), 
eh 1 orierte Kohlenwasserstoffe, Phosgen, Schwefelwas
serstoff; Blausäure und Stickstoffwasserstoffsäure so
wie deren Salze; Carbide, die Acetylen bi Iden; ausge
sprochen toxische Stoffe. 

m. Schlämme aus Neutralisations-, Entgiftungs- und sons
tigen privaten Behandlungsanlagen; 

n. Inhalte von Chernietoi letten; 
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o. nicht desinfiziertes Abwasser aus [nfektionsabteilungen 
von Krankenhäusem und medizinischen Insti tuten; 

p. Grund-, Drain- und Kühlwasser; 

q. Medikamente und pharmazeutische Produkte; 

r. Abwasser aus Schlachthöfen, deren Rückhaltesystem 
nicht den Anforderungen der Verordnung über das [n
verkehrbringen von Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, 
Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln (Düngemit
telverordnung) in der jeweils geltenden Fassung ent
spricht. 

2 . ) Abwasser mit radioakti ven lnhaltsstoffen darf nur eingelei
tet werden, wenn es der Strahlenschutzverordnung vom 
20.07.200 1 (BGBI I S. 1714 - insbesondere § 47 Abs. 4 - in 
der jeweils geltenden Fassung) entspricht. 

3.) Abwässer - insbesondere aus Industrie- und Gewerbebetrie
ben oder vergleichbaren Einrichtungen (z.B. Krankenhäu
ser) - dürfen, abgesehen von den übrigen Begrenzungen des 
Benutzungsrechts, nur eingeleitet werden, wenn sie in der 
Stichprobe die Einleitungswerte gemäß Anlage 1 nicht 
überschreiten: 

§ 8 Abs. I Satz I gilt entsprechend. 

4.) Für die in der Anlage I nicht aufgefUhrten Stoffe werden die 
Einleitungswerte im Bedarfsfa ll festgesetzt, wenn dies von der 
Menge oder der Beschaffenheit des einzuleitenden Abwassers 
erforderl ich ist, um eine ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung 
sicherzustellen, soweit sie nicht als nach § 8 Abs. 1 festgesetzt 
gelten. 

5.) Bei der Einleitung von Schmutzwasser von gewerblich oder 
industrie II genutzten Grundstücken oder von anderem nicht 
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häuslichen Schmutzwasser in öffent! iche Abwasseranlagen ist 
eine qual ifizierte Stichprobe vorzusehen. Sie umfasst mindes
tens funf Stichproben, die - in einem Zeitraum von höchstens 
zwei Stunden im Abstand von nicht weniger als zwei Minuten 
entnommen - gemischt werden. Bei den Parametern Tempera
tur und Ph-Wert gilt davon abweichend die einfache Stichpro
be. 

Es gelten die Messve rfahren nach der Verordnung über Anfor
derungen an das Einleiten von Abwasser in Gewässer (Abwas
serverordnung - AbwV) in der zurzeit geltenden Fassung. 

6.) Höhere Einleitungswerte können im Einzelfall - nur unter 
Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs - zugelassen werden, 
wenn nach den Besonderheiten des Falles die schädlichen 
Stoffe und Eigenschaften der Abwässer innerhalb dieser 
Grenzen fur die öffentlichen Abwasseranlagen, die bei 
ihnen beschäftigten Personen und die Abwasserbehandlung 
vertretbar sind. 

Niedrigere als die aufgefuhrten Einleitungswerte und 
FrachtbeoTPn711no-pn knnnpn im El'I'Zel'all 'estoesetzt lInrl •• O~""''''''''Ub''''' ... ..... ......... •••• • l.i 1t Ö ........ .... 

die Einhaltung der geringeren Einleitungswerte kann ange
ordnet werden, soweit dies nach den Umständen des Falles 
geboten erscheint, um eine Gefahrdung der öffentlichen 
Abwasseran lagen oder der bei den Anlagen beschäftigten 
Personen, die Beeinträchtigung der Benutzbarkeit der Anla
gen oder eine Erschwerung der Abwasserbehandlung sowie 
der landwirtschaftlichen Klärsch lammverwertung zu verhü
ten. Das Einleiten oder Einbringen von Stoffen, die die ge
ringeren Einleitungswerte überschreiten, fallt im Geltungs
bereich der Anordnung unter das Einleitungsverbot nach 
Abs. 3. 

7.) Es ist unzu lässig, entgegen den jeweils in Betracht kom
menden Regeln der Technik Abwasser zu verdünnen oder 
zu vermischen, um Einleitungswel1e zu umgehen oder die 
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Einleitungswerte zu erreichen. Dies gi lt nicht in Bezug auf 
den Parameter Temperatur. 

8.) Ist damit zu rechnen, dass das anfallende Schmutzwasser 
nicht den Anforderungen gemäß den vorstehenden Rege
lungen entspricht, so sind geeignete Vorbehandlungsanla
gen zu erstellen und geeignete Rückhaltungsmaßnalunen zu 
ergreifen. 

9.) Die Samtgemeinde kann eine Rückhaltung des Nieder
schlagswassers auf dem Grundstück fordern, wenn die zu
lässigen Abflussmengen überschritten werden. 

10.) Werden von dem Grundstück Stoffe oder Abwässer im Sin
ne der Abs. 4 bis 6 unzulässigerweise in die öffentlichen 
Abwasseranlagen eingeleitet, ist die Samtgemeinde berech
tigt, auf Kosten des Grundstückseigentümers die dadurch 
entstehenden Schäden in der öffentlichen Abwasseranlage 
zu beseitigen, Untersuchungen und Messungen des Abwas
sers vorzunehmen und selbsttätige Messgeräte mit den da
flir erforderlichen Kontrollschächten einbauen zu lassen. 

II. Besondere Bestimmungen flir zentrale Abwasseranlagen 

§ 10 

Anschlusskanal CGrundstücksanschlussl 

1.) Jedes Grundstück muss einen eigenen, unmittelbaren An
schluss an die jeweilige öffentliche Abwasseranlage ha
ben. Erfolgt die Entwässerung im Drucksystem, so kann 
die Samtgemeinde fiir zwei Grundstücke einen gemein
samen Schacht mit Pumpe und elektrischer Steuerungsan
lage auf einem der bei den Grundstücke und lediglich ei
nen Anschlussstutzen fiir das zweite Grundstück vorse
hen. Die Lage und lichte Weite des Anschlusskanals und 
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die Anordnung der Revisionsschächte bzw. des Pum
penschachtes bestimmt die Samtgemeinde 

2.) Die Samtgemeinde kann ausnahmsweise den Anschluss 
mehrerer Grundstücke an einen gemeinsamen Anschluss
kanal zulassen. Diese Ausnahme setzt voraus, dass die be
teiligten Grundstückseigentümer die Verlegung, Unterhal
tung und Benutzung der Grundstücksentwässerungsanla
gen auf dem jeweils fremden Grundstück durch Eintra
gung einer Baulast und einer Dienstbarkeit gesichert ha
ben. 

3.) Die Samtgemeinde lässt den Anschlusskanal fur die 
Schmutzwasserbeseitigung vom Hauptsammler bis ein
schließl ich Revisionsschacht bzw. Pumpenschacht mit 
Pumpe bis zu I m auf das zu entwässernde Grundstück 
bzw. bei der Niederschlagswasserbeseitigung vom Haupt
sammler bis zur Grenze des zu entwässernden Grund
stücks (bei der Einrichtung gemäß § I Abs. I Buchstabe 
c) bzw. I m auf das zu entwässernde Grundstück (bei der 
Einrichtung gemäß § 1 Abs. I Buchstabe d) herstellen, 
ändern oder erneuern .. 

4.) Ergeben sich bei der Ausftihrung der Anschlusskanäle un
vorhersehbare Schwierigkeiten, die auch ein Abweichen 
von dem genehmigten Plan erfordern können, so hat der 
Grundstückseigentümer den dadurch ftir die Anpassung 
seiner Grundstücksentwässerungsanlage entstehenden 
Aufwand zu tragen. 

Der Grundstückseigentümer kann keine Ansprüche gel
tend machen ftir Nachteile, Erschwernisse und Aufwand, 
die durch solche Änderungen der Anschlusskanäle beim 
Bau und beim Betrieb der Grundstücksentwässerungsan
lage ents tehen. 

5.) Die Samtgemeinde hat den Anschlusskanal zu unterhalten 
und bei Verstopfung zu reinigen. Die Kosten trägt der 
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Grundstückseigentümer, wenn die Reinigung wld die Un
terhaltung durch sein Verschulden erforderl ich geworden 
ist. 

6.) Der Grundstückseigentümer darf den Anschlusskanal 
nicht verändern oder verändern lassen. 

§ ll 
Grundstücksentwässerungsanlage 

1.)Die Entwässerungsanlagen auf dem anzuschließenden 
GrundsWck sind vom Grundstückseigentümer nach den 
jeweils geltenden allgemein anerkannten Regeln der 
Technik insbesondere gemäß DlN EN 752 : 2008-04 
Beuth "Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden", 
DlN EN 12056: 2001-0 I Beuth "Schwerkraftentwässe
rungsanlage innerhalb von Gebäuden" i. V. m der DlN 
1986 Teile 3, 4, 30 und 100 - "Entwässerungsanlagen für 
Gebäude und Grundstücke" - und nach den Bestimmun
gen dieser Satzung auf eigene Kosten zu errichten und zu 
b·tr·!·b",n n;Q r.rl1nrl t' t!'i I" 1r t'pnt\l r~sserungsanlag· ;s' ·'s'-.... Iv .................. , ... u .... u ........ u ................... ai.... ... .. ~ ....... ~ 

mals nach Herstellung oder Änderung bzw. auf Anforde
rung auf Dichtheit zu überprüfen. Die Dichtheitsprüfung 
darf nur durch ein Unternehmen erfolgen, das gegenüber 
der Samtgemeinde die erforderl iche Sachkunde nachge
wiesen hat. 

2.) Das Verlegen der Grundstücksentwässerungsanlage und 
die Verfüllung von Rohrgräben hat nach DIN EN 1610 
i.V.m. DWA AI39 zu erfolgen. Die Herstellung von 
Rohrgräben, das Verlegen des Hausanschlusses bis zum 
Revisionsschacht sowie das Verfüllen der Rohrgräben 
darf nur durch ein Unternehmen erfolgen, der gegenüber 
der Samtgemeinde die erforderliche Sachkunde nachge
wiesen hat. 
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3.) Nach Fertigstellung der Grundstücksentwässerungsanlage 
ist der Samtgemeinde die Fertigstellung wie folgt anzu
zeigen: 

a) Bauherr, Bauvorhaben, Datum und Aktenzeichen der 
Entwässerungsgenehmigung, 

b) Name und Anschrift des ausführenden Unternehmens, 

c) Fertigstellung und Inbetriebnahme der Anlage mit 

Datum, 

d) Prüfprotokoll der Druckprüfung nach den Vorschriften 

der DIN EN 1610, 

e) Datum und Unterschrift des BauhermIEigentümers 

4.) Die Grundstücksentwässerungsanlage darf erst nach ihrer 
Abnahme durch die Samtgemeinde in Betrieb genommen 
werden. Bis zur Abnahme einseh!. der Dichtigkeitsprü
fung dürfen Rohrgräben nicht verfü llt werden. Über das 
Prüfungsergebnis wird ein Abnahmeschein ausgefertigt, 
soweit das Prüfungsergebnis die Inbetriebnahme der An
lage erlaubt. Werden bei der Abnahme Mängel festge
stellt, so sind diese innerhalb einer zu stellenden Frist zu 
beseitigen. Der Abnahmeschein befreit den Grundstücks
eigentümer nicht von sei ner Haftung fur den ordnungs
gemäßen Zustand der Grundstücksentwässerungsanlage. 

5.) Die Grundstücksentwässerungsanlage ist stets in einem 
einwandfreien und betriebsfähigen Zustand zu erhalten. 
Werden Mängel festgestellt, ist dies der Samtgemeinde 
unverzüglich mitzuteilen. Die Samtgemeinde kann for
dern, dass die Grundstücksentwässerungsanlage auf Kos
ten des Grundstückseigentümers in den vorschriftsmäßi
gen Zustand gebracht wird. 
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6.) Entsprechen vorhandene Grundstücksentwässerungsanla
gen nicht oder nicht mehr den jeweils geltenden Bestim
mungen im Sinne des Abs. I, so hat sie der Grundstücks
eigentümer auf Verlangen der Samtgemeinde auf eigene 
Kosten entsprechend anzupassen. Für die Anpassung ist 
dem Grundstückseigentümer eine angemessene Frist ein
zuräumen. 

Der Grundstückseigentümer ist zur Anpassung auch darm 
verpflichtet, wenn Anderungen an der öffentlichen Ab
wasseranlage das erforderlich machen. 

Die Anpassungsmaßnahmen bedürfen der Genehmigung 
durch die Samtgemeinde. Die §§ 6 und 7 sind entspre
chend anzuwenden. 

§ 12 
Überwachung der Grundstücksentwässerungsanlage 

I.) Der Samtgemeinde oder ihren Beauftragten ist zur Prü
fung der Grundstücksentv.rässerungsanlage oder zur Besei
tigung von Störungen sofort und ungehindert Zutritt zu 
dieser Anlage, zu den Abwasservorbehandlungsanlagen 
und zu den AbwasseranfallsteIlen zu gewähren. Sie sind 
berechtigt, notwendige Maßnahmen anzuordnen, insbe
sondere das eingeleitete oder einzuleitende Abwasser zu 
überprüfen und Proben zu entnehmen. 

2.) Alle Teile der Grundstücksentwässerungsanlage, insbe
sondere Vorbehandlungsanlagen, Revisionsschächte, 
Rückstauverschlüsse sowie Abwasserbehandlungsanlagen 
müssen zugänglich sein. 

3.) Der Grundstückseigentümer ist verpfli chtet, a lle zur Prü
fung der Grundstücksentwässerungsanlage geforderten 
Auskünfte zu erteilen 



25

4.) Die Samtgemeinde kann, über die in der DIN 1986-30 
vom Februar 2012 geforderten Dichtheitsprüfungen hin
aus, zusätzli che Dichtheitsprüfungen anordnen, wenn es 
dafur eine sachliche Rechtfertigung gibt, insbesondere, 
wenn das Grundstück der Grundstücksentwässerungsan
lage in einem Gebiet mit hohem Fremdwasserantei l liegt 
oder konkrete Erkenntn isse vorl iegen, dass die Grund
stücksentwässerungsanlage etwa durch Wurzeleinwuchs 
undicht ist, wiederholte Abflussstörungen vorkommen 
oder Fehlanschlüsse vorhanden sind. 

§ 13 
Sicherung gegen Rückstau 

1.) Gegen den Rückstau des Abwassers aus den öffentlichen 
Abwasseranlagen hat sich jeder Grundstückseigentümer 
selbst zu schützen. Aus Schäden, die durch Rückstau entste
hen, können Ersatzansprüche gegen die Samtgemeinde nicht 
hergeleitet werden. Der Grundstückseigentümer hat die 
Samtgemeinde außerdem von Schadensersatzansprüchen 
Dritter freizuhalten. 

2.) Rückstauebene ist d:ie Straßenoberfläche vor dem anzu
schließenden Grundstück. Unter dem Rückstau li egende 
Räume, Schächte, Schmutz- und Regenwasserabläufe usw. 
müssen gemäß DIN 1986 -1 00 gegen Rückstau abges ichert 
sein. Die Sperrvorrichtungen sind dauernd geschlossen zu 
halten und dürfen nur bei Bedarf geöffnet werden. 

3.) Wo die Absperrvorrichtungen nicht dauernd geschlossen 
sein können oder die angrenzenden Räume unbedingt gegen 
Rückstau geschützt werden müssen, z.B. Wohnungen, ge
werbliche Räume, Lagerräume fü r Lebensmittel oder andere 
wertvolle Güter, ist das Schmutzwasser mit einer automa
tisch arbeitenden Abwasserhebeanlage bis über die Rück
stauebene zu heben und dann in die öffentliche Abwasseran
lage zu leiten. 
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III. Besondere Vorschriften rur die dezentralen Abwasseran
lagen 

§ 14 

Bau, Betrieb und Überwachung 

1.) Die Grundstücksentwässerungsanlagen (abflusslose Gru
ben, Kleinkläranlagen) sind vom Grundstückseigentümer 
gem. DIN 1986/100 und DIN 4261 ("Klein-Kläranlagen, 
Anwendung, Bemess ung, Ausruhrung und Betrieb") zu er
richten und zu betreiben. 

2.) Die Grundstücksentwässerungsanlagen sind so anzulegen, 
dass das Entsorgungs fahrzeug ungehindert an- und abfahren 
und die Grundstücksentwässerungsanlage ohne weiteres 
entleert werden kann. 

3.) Für die Überwachung gilt § 12 sinngemäß. 

§ 15 
Einbringungsverbote 

Hinsichtlich der Einleitung von Stoffen gelten fiir Kleinkläran
lagen und fiir abflusslose Gruben die auch rur die Grundstück
sentwässerungsanlagen geltenden Vorschriften. 

§ 16 

Entleerung 

1.) Die Kleinkläranlagen und abfluss losen Sammelgruben 
werden von der Samtgemeinde oder ihren Beauftragten 
regelmäßig entleert bzw. entschlammt. Zu diesem Zweck 
ist der Samtgemeinde oder ihren Beauftragten ungehin
dert Zutritt zu gewähren. Das anfallende Abwasser bzw. 
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der anfallende Fäkalschlamm werden einer Behandlungs
anlage zugefiihrt. 

2.) Im Einzelnen gilt fUr die Entleerungshäufigkeit: 

a) Abflusslose Sarnmelgruben werden bei Bedarf geleert. 
Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, rechtzeit ig 
- mindestens eine Woche vorher - bei der Samtge
meinde die Notwendigkeit einer Grubenentleerung an
zuzeIgen. 

b) Kleinkläranlagen werden nach Ablauf der in der was
serrechtlichen Erlaubnis genannten Fristen ent
schlammt. Enthält die wasserrechtliche Erlaubnis keine 
Frist, gilt in der Regel, dass Mehrkammer
Absetzgruben einmal jährlich und Mehrkammer
Ausfaul gruben in zweijährigem Abstand zu ent
schlammen sind. 

3.) Die Samtgemeinde oder ihre Beauftragten geben die Ent
sorgungstermine bekannt. Die Bekanntgabe kann öffent
lich geschehen. Der Grundstückseigentümer ist verpf1ich~ 
tet, a lle Vorkehrun gen zu treffen, damit die Entsorgung 
zum festgesetzten Zeitpunkt erfolgen kann . 

IV. Schlussvorschriften 

§ 17 
Maßnahmen an den öffentlichen Abwasseranlagen 

Einrichtungen öffentlicher Abwasseranlagen dürfen nur von 
Beauftragten der Samtgemeinde oder mit Zustimmung der 
Samtgemeinde betreten werden. Eingriffe an öffentlichen Ab
wasseranlagen sind unzulässig. 

§ 18 
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Anzeigepflichten 

I.) Entfallen fiir ein Grundstück die Voraussetzungen des 
Anschlusszwanges (§ 3 Abs. 1), so hat der Grundstücks
eigentümer dies unverzüglich der Samtgemeinde mitzutei
len. 

2.) Gelangen geC,ihrliche oder schäd liche Stoffe in eine der 
öffentlichen Abwasseranlagen, so ist die Samtgemeinde 
unverzüglich zu unterrichten. 

3.) Der Grundstückseigentümer hat Betriebsstärungen oder 
Mängel am Anschlusskanal unverzüglich der Samtge
meinde mitzuteilen. 

4.) Wechselt das Eigentum an einem Grundstück, so hat der 
bisherige Eigentümer die Rechtsänderung unverzüglich 
der Samtgemeinde schriftlich mitzuteilen . In gleicher 
Weise ist auch der neue Eigentümer verpflichtet. 

5.) Wenn Art und MelJge des Abwassers sich erhebli ch än
dern (z.B. 
bei Produktionsumstellungen), so hat der Grundstücksei
gentümer dies unve rzüglich der Samtgemeinde mitzutei
len. 

§ 19 

Altanlagen 

1.) Anlagen, d ie vor dem Ansch luss an eine öffentliche Ab
wasseranlage der Beseitigung des auf dem Grundstück an
fallenden Abwassers dienten und die nicht als Bestandteil 
der angeschlossenen Grundstücksentwässerungsanlage 
genehmigt sind, hat der Grundstückseigentümer innerhalb 
von drei Monaten auf seine Kosten so herzurichten, dass 
sie fiir die Aufnalune oder Ableitung von Abwasser nicht 
mehr benutzt werden können. 
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2.) Ist ein Grundstück nicht mehr zu entwässern, sch ließt die 
Samtgemeinde den Anschluss auf Kosten des Grund
stückseigentümers. 

§ 20 
Befreiungen 

I .) Die Samtgemeinde kann von den Bestimmungen dieser 
Satzung, soweit sie keine Ausnahmen vorsehen, Befrei
ung ertei len, wenn die Durchfiihrung dieser Bestimmun
gen im Einzelfall zu einer offenbar nicht beabsichtigten 
Härte fuhren würde und die Befreiung mit den öffentli
chen Belangen vereinbar ist. 

2.) Die Befreiung kann unter Bedingungen und Auflagen so
wie befristet erteilt werden. Sie steht unter dem Vorbehalt 
des jederzeitigen Widerrufs. 

§ 21 
Haftung 

I .) Für Schäden, die durch satzungswidrige Benutzung oder 
satzungswidriges Handeln entstehen, haftet der Verursa
eher. Dies gilt insbesondere, wenn entgegen dieser Sat
zung schädliche Abwässer oder sonstige Stoffe in die öf
fentlichen Abwasseranlagen eingeleitet werden. Ferner 
hat der Verursacher die Samtgemeinde von allen Ersatz
ansprüchen freizustellen, die Dritte in diesem Zusam
menhang gegen die Samtgemeinde geltend machen . 

2.) Wer entgegen § 17 unbefugt Einrichtungen von Abwas
seranlagen betritt oder Eingriffe an ihnen vornimmt, haf
tet rur entstehende Schäden. 



30

3.) Der Grundstückse igentümer haftet außerdem für all e 
Schäden und Nachteile, die der Samtgemeinde durch den 
mangelhaften Zustand der Grundstücksentwässerungsan
lage, ihr vorschriftswidriges Benutzen und ihr nicht sach
gemäßes Bedienen entstehen. 

4.) Wer durch Nichtbeachtung der Einleitungsbedingungen 
dieser Satzung die Erhöhung der Abwasserabgabe (§ 9 
Abs. 5 AbwAG) verursacht, hat der Samtgemeinde den 
erhöhten Betrag der Abwasserabgabe zu erstatten . 

5.) Mehrere Verursacher haften als Gesamtschuldner. 

6.) Bei Überschwemmungsschäden als Folge von 

a) Rückstau in einer öffentlichen Abwasseranlage, z.B. 
bei Hochwasser, Wolkenbrüchen, Frostschäden oder 
Schneeschmelze; 

b) Betriebsstärüngen, z.B. bei Aüsfall eines PümpWer
kes' , 

c) Behinderungen des Abwasserabflusses, z.B. bei Ka
nalbruch oder Verstopfung; 

d) zeitweiliger Stillegung der öffentlichen Abwasseran
lage, z.B. bei Reinigungsarbeiten im Straßenkanal 
oder Ausführung von Anschlussarbeiten; hat der 
Grundstückseigentümer einen Anspruch auf Scha
denersatz nur, soweit die eingetretenen Schäden von 
der Samtgemeinde schuldhaft verursacht worden 
s ind; 

e) Überlauf der Teiche und Speicheran lagen aufgrund 
oder in Folge der unter a) genannten Ereignisse. 
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7.) Wenn bei der dezentralen Entsorgung trotz erfolgter An
meldung zur Entleerung oder Entschlammung infolge hö
herer Gewalt, Streik, Betriebsstörungen oder betriebsnot
wendiger anderer Arbeiten die Entsorgung erst verspätet 
durchgefijhrt werden kann oder eingeschränkt bzw. un
terbrochen werden muss, hat der Grundstückseigentümer 
keinen Anspruch auf Ersatz eventuell dadurch bedingter 
Schäden. 

§ 22 

Zwangsmittel 

I.) Für den Fall, dass Anordnungen aufgrund dieser Satzung 
trotz voll ziehbaren Bescheides nicht befolgt werden oder 
gegen sie verstoßen wird, kalm nach § 70 des Nds. Ver
waltungsvollstreckungsgesetzes (NVwVG) in Verbindung 
mit den §§ 64 - 70 des Nds. Gesetzes über die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung (SOG) Zwangsgeld bis zu 
50.000,-- EURO angedroht und festgesetzt werden. Dieses 
Zwangsmittel kann wiederholt werden, bis die festgestell
ten Mängel beseitigt sind, die gebotene Handlung ausge
fuhrt oder die zu duldende Handlung gestattet wird, 

2.) Die zu erzwingendl! Handlung kann nach vorheriger An
drohung im Wege der Ersatzvornahme auf Kosten des 
Ptlichtigen durchgesetzt werden. 

3.) Das Zwangsgeld und die Kosten der Ersatzvornahme 
werden im Verwaltungsverfahren eingezogen. 

§ 23 

Ordnungswidrigkeiten 
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1.) Ordnungswidrig im Sinne des § 10 Abs. 5 des Nds. 
Kommunalverfassungsgesetzes (NKom VG) in der je
weils gültigen Fass ung handelt, wer vorsätzlich oder fahr
läss ig entgegen 

I . § 3 Abs. I sein Grundstück nicht rechtzei tig an die 
öffentl ichen Abwasseranlagen anschließen lässt; 

2. § 4 das bei ihm anfallende Abwasser nicht in die öf
fentlichen Abwasseranlagen ableitet; 

3. dem nach § 6 genehmigten Entwässerungsantrag die 
Anlage ausfuhrt; 

4. § 7 den Anschluss seines Grundstücks an die öffentli
chen Abwasseranlage oder die Änderung der Entwäs
serungsgenehmigung nicht beantragt; 

5. §§ 8, 9 und 15 Abwasser einleitet, das einem Einlei
tungsverbot unterliegt oder Abwasser einleitet, das 
nicht den Einleitungswerten entspricht; 

6. § 11 Abs. 3 die Grundstücksentwässerungsan lage o
der auch Teile hiervon vor der Abnahme in Betrieb 
nimmt oder Rohrgräben vor der Abnahme verfüllt; 

7. § 11 Abs. 4 die Entwässerungsanlage seines Grund
stücks nicht ordnungsgemäß betre ibt; 

8. § 12 Beauftragten der Samtgemeinde nicht ungehin
dert Zutritt zu allen Tei len der Grundstücksentwässe
rungsanlage gewährt; 

9. § 16 Abs. 1 die Entleerung behindelt; 

10. § 16 Abs. 2 die Anzeige der notwendigen Grubenent
leerung unterlässt; 
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11. § 17 die öffentliche Abwasseranlage betritt oder 
sonstige Maßnahmen an ihr vomimmt; 

12. § 18 seine Anzeigepflichten nicht oder nicht unver
züglich erfiillt. 

2.) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
5.000,-- EURO geahndet werden. 

§ 24 

Beiträge, Gebühren und Kostenerstattung 

I .) Für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung und Er
neuerung der zentralen öffentlichen Abwasseranlagen 
werden Beiträge und /Ur die Benutzung der zentralen und 
dezentralen öffentlichen Abwasseranlagen werden Benut
zungsgebühren nach besonderen Rechtsvorschriften erho
ben. Für Maßnahmen an Grundstücksanschlüssen wird 
Kostenerstattung geltend gemacht. 

2.) Für die Genehmigung von Grundstücksentwässerungsan
lagen werden Verwaltungskosten nach der Verwaltungs
kostensatzung erhoben. 

§ 24 
Übergangsregelung 

1.) Die vor Inkrafttreten der Satzung eingeleiteten Genehmi
gungsverfahren werden nach den Vorschriften dieser Sat
zung weiterge/Uhrt. 

2.) Soweit mit dem lnkrafttreten dieser Satzung die An
schlussvoraussetzungen gegeben si nd und das Grundstück 
noch nicht an eine öffentliche Abwasseran lage ange
schlossen ist, ist der Entwässerungsantrag gem. § 7 dieser 
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Satzung spätestens drei Monate nach ihrem lnkrafttreten 
einzureichen. 

§ 25 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01.01.2019 in Kraft. Gleichzeitig treten 
die bisherigen Abwasserbeseitigungssatzungen der ehemali
gen Samtgemeinden Asse und Schöppenstedt, in ihren jewei li
gen Fassungen, außer Kraft. 

Schöppen~s e<H;..qen 27 .09.2018 

Die Samt e ebürgermeisterin 
(R. Bollmeier) 
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Anhang 1 

1. Aflgeme/ne Parameter' DIN Normen - DEV·Nummern ' 

a} Tempera tur 3S"C DIN 38404-C4 Dez. 1976 

b)pH-Wert we·nlgstens .,. OIN 38404-e5, Juli 2009 
höchstens 10 0 

cl Abse\zbare Stoffe 
nur soweit eine Schlamm-
abscheidung 8US Gründen der 
ordnungsgemallen 
Funklionswelse der OffentUchen 
Abwasseranlage erforderlich Ist: 1·10 mlll, OIN 38409-H9 Juli 1960 

na.,: h 0,5 Sirl . 

Zur Kontrolle anderer Absetu:eit 

Parameter kOnnen auch 
niedrigere Werte festgelegt 
werden,wie z. B. 0,3 mlll fIlr 
toxische Melallhydroxlde. 

2. SchwerllUchtlge, l ipophile ge:!amt OEVH 56 
Stoffe (u.a. vetseilbare Öle, 300 mgll (VoßChlag fOr ein DEV, 

FeHe) Blaudruck, 45. lieferung 2000)' 

3 . Kohlenwasserstotfe4 

a) Kohlenwasserstofflndex gesamt 100 mgll DIN EN 150 9377-2-H 53 Juli 2001 
OIN EN aS6 (Teil 1, Mal 2002; Tell 
2: Oktober 2003) 
und DIN 1999-100 (Oktober 200J... 
Abscheideranlagen 
rOr LelchtnOssigkeiten) 
beachten 

b) Kohlenwassersloffindex, soweillm 20 m9/1 DIN EN ISO 9377-2-H 53 Juli 2001 
EilUelfall eine weitergehende 
Entfernung der 
Kohlenwasserstoffe erforderlich 
ist 

cl absorbierbare organische 
HBIOQenverbindunQe~-CAOX1' 

1 mgfl OINENI 485-H14 No\!. 1996 

dl LeichtnOehtlge halogenierte 0,5 mg/l QIN EN ISO 10301.f4 Aug.1997 
Kohlenwasserstoffe (LHKW) als 
Summe" aus TrichlOl'ethen, 
Tetrachlorethen, 1,- ",1-
Trichlorelhan, Oichlormethan und 
Trichlormethan ,gerechnet als 
Chief (CI) 

4. Organische halogenfreie OIN 364Q7·F9 Mal199t 
l ösemittel 

Mit Wasser ganz oder teilweise 
misch bar und biologisch abbaubar: 
Entsprechend spezieller Fesllegung, 
jedoch Richtwert nicht größer als er 
der Löslichkeit ent.&pricht oder als 10 g/I als TOC gBsdlromatisch z.B. analog Mai 1991 

OIN 38407 - F9 
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5. AnorganIsche Stoffe 
(gelöst und ungelöst) 

a) Arsen (Ai) C,!; mg/l OIN 38406-E 29 Mal t9ge 
DI N EN ISO 11969-0 18 Nov.1996 
DIN EN ISO 11685-E 22 April 1998 

b) Blei (Pb) 1,0 mg/l OIN 38406-E 6 Juli 1998 
DIN 38406·E 16 MArz 1990 
DIN EN ISO 11885-E 22 AprIl 1998 
DlN 38406-E 29 Mal 1999 

cl Cadmium' (Cd) 0,5 mgll DIN 38406-E 16 MAlZ 1990 
OIN EN ISO 5961 - E 19 Mal 1995 
OIN EN ISO 11885-E 22 April 1998 
OIN 38406-E 29 Mal 1a99 

d) Chrom 6wertlg (Cr) 0,2 mg/l OIN EN ISO 10304-3 - 0 22 Aug. '997 
DIN 38405-0 24 Mal19S7 
DIN EN ISO 11 B8S-E 22 April 1998 

e l Chrom (Cr) 1 ,0 mgll OIN EN 1233 - E 10 Aug.1996 
QIN J8.406-E 29 Mal 1999 
DIN EN ISO 11885-E 22 April 1998 

f) Kupfer (Cu) 1,0 mgn DIN 364Q6.E 16 Mäfl. 1990 
DIN 33406-E 7 SepL 1991 
OIN EN 1$0 11885-E 22 April 1998 
OIN 38406-E 29 Malt999 

g) Nickel (NI) 1,0 mgll OIN 38406-E 11 Sept. 1991 
DIN 38406-E 16 M'rz 1990 
OIN EN ISO 11885-E 22 April 1998 
OIN 384Q6.E 29 Mai 1999 

h) Quecksilber (Hg) 0,1 mgll OIN EN 1483-E 12 Jufi 2007 
OIN EN 123J6.E 31 Okl. 1998 

I) Selen' (Se) 

j) Zink (Zn) 5,0 mgll OIN 3840S-E 8-1 OkL 2004 
OIN 38<106-E 16 Marz 1990 
OIN EN ISO 11885·E 22 April 1998 
OIN 38406-E 29 Mal 1999 

k) Zinn (SN) 5,0 mgll enlspr. OIN EN ISO 11969- 0 18 Nov. 1995 
enlspr. OIN EN ISO 5961A.3-E 19 Mai 1995 
OIN EN ISO 11885-E 22 April 1998 
DiN 38406-E 29 Mai 1999 

I) Cobalt (Co) 2,Omgll OIN 38406-E 16 Mlrz 1990 
OIN 38406-E 24 Marz 1993 
OIN EN ISO 11885-E 22 April 1998 
QIN 3ß.406-E 29 Mal 1999 

m) Silber' (Ag) 

n}Antimon" (Sb) 0,5 I11gl1 OIN EN ISO 11969- 0 18 Nov. 1996 
eiN 38<105-0 32 Mai 2000 
e iN EN ISO 11 885-E 22 April 1998 

0) Barium" (801) 

p) Aluminium (AI) """ Keine Begrenzung, sowell keine SchWierigkeiten bei 
Eisen (Fe) der Abwasserablel1ung und -reinigung auftreten 
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q) Mangan (Mn) Auf die Nennung eines Richtwertes wird venlehtet 
ThalNum (TI) Dennoch werden Mn, TI und V aufgefahrt, da sie in der 
Vanadium M 17. BlmSchV begreru:t sind, welche: bei der 

Verbrennung des anfallenden Kilirschlammes zu 
berOcksiehtigen Ist 

6. Anorga n ische Stoffe (gelöst) 

8) Stickstoff aus Ammonium und 100 mgn DIN 38406-E5 0Id1983 
Ammoniak (NH.-N+NH.·N) "'5000 EW DIN EN ISO 11732 -E23 Mai 2005 

20ll mgll DIN 38406-E5·2, Okt,1983 
"'5000 EW OIN EN ISO 11132 -E23 Sept 1991 

b) CyanIcI, leicht freisetzbar" 1,0 mgn OIN 38405-0 13 Apri/2011 

c) Fluorid (F) 50 mgll OIN 38405·04 Juli 1985 
entspr. DIN EN ISO 10304-t Juli 2009 

d) Stickstoff aus Nitril 10 mgll DIN EN 26111 D10 Aprit 1993 
(NOrN) DIN EN ISO 10304 -1 Juli 2009 

DlN EN 150·13395 - 0 28 Dez, 1996 

e) Sul fat (50." )" 60CI mg/l DIN EN ISO 10304-1 Juli 2009 
DIN 38405-0 5 Jan. 1985 

o Phosphor, gesamt (P) 50 mgl1 DINEN1189A6- 011 Dez. 1996 
OIN EN ISO 1885- E 22 Aprillgga 

g) Sulfid, leicht frelsclzbar (5") 2,0 mgl1 DIN 38405-021 Juli 1992 

7. Organische Stoffe 

a) Phenolindex, 100 mgl1 OIN 38409·H I 6-2 Juni 1984 
wasserdampfflOchllg" 

b) Farbstoffe Nur in einer so niedrigen Konzenlralion, dan der 
Vorfluter nach Einleitung des Ablaufs einer 
medlanisch·b1ologischen Klllr.mlage vi!!.uell nicht metu 
gefarbt erscheint 

•• Spontane Sauc rstoffzehrung 

gemäß Deutschen EInheitsverfahren 
zur Wasser_, Abwasser- und 
Schlammuntersuchung "Bestimmung 
der spontanen Sauerstofu:ehrung (G 
24)" (11. Ueferung:19S6) 100 mgll DIN V 38408-G24 Aug.1981 




